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Kooperation in der Fahrzeugzulassung
Köln, Rhein-Erft-Kreis

Stichworte:

Straßen und Verkehr

Hauptverantwortlich:
Köln

Sonstige Beteiligte:

Kurzprofil:

Stadt Köln
Regierungsbezirk Köln
Einwohner: 1.060.582 (31.12.2015, IT-NRW)
Fläche: 405,02 km²

Rhein-Erft-Kreis
Regierungsbezirk Köln
Einwohner: 466.657 (31. Dez. 2015)
Fläche: 704,71 km2

Anlass:

Verbesserung des Bürgerservices

Ziel:

Ziel des Projektes ist es, die Qualität zu steigern sowie einen Austausch von Erfahrungen und
Erkenntnissen zwischen den Kooperationspartnern zu ermöglichen.

Umsetzung:

Die Stadt Köln und der Rhein-Erft-Kreis haben im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen
Vereinbarung eine Kooperation im Bereich der Fahrzeugzulassung geregelt. So haben
Bürgerinnen und Bürger unabhängig von ihrem Wohn- und Geschäftssitz die Möglichkeit,
Zulassungsangelegenheiten in der jeweiligen anderen Körperschaft zu erledigen. Das Personal zur
Wahrnehmung der Aufgaben wird von der Stadt und dem Kreis zur Verfügung gestellt.
Unstimmigkeiten und Unklarheiten werden über eine eingerichtete Clearing-Stelle geklärt.

Finanzierung:

Die Finanzierung erfolgt über Gebühren und einem Einnahmeausgleich.

Rechtsform:

https://interkommunales.nrw/koerperschaften/koeln/
https://interkommunales.nrw/koerperschaften/rhein-erft-kreis/
https://interkommunales.nrw/thema/strassen-und-verkehr/


öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Zusammenarbeit seit:

2014

Kontakt:

KFZ-Zulassungsstelle Köln
Telefon: 0221 / 221-26635
E-Mail: kfz-zulassung@stadt-koeln.de

Links:

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

mailto:kfz-zulassung@stadt-koeln.de
https://interkommunales.nrw/wp-content/uploads/2017/06/örV-Fahrzeugzulassung-Köln.pdf

